
Amtliche Mitteilungen der 

 
Veröffentlichungsnummer: 52/2014                                               Veröffentlicht am: 04.12.2014 
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I. Allgemeines 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Prüfungsordnung regelt ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen für 
Masterstudiengänge an der Philipps-Universität Marburg vom 13. September 2010 
(Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg, Nr. 52/2010) in der jeweils 
gültigen Fassung – nachfolgend Allgemeine Bestimmungen genannt – Ziele, Inhalte, 
Aufbau und Gliederung des Studiums sowie Anforderung und Verfahren der 
Prüfungsleistungen im Studiengang „Linguistics and Web Technology“ mit dem Abschluss 
„Master of Arts (M.A.)“. 

 
§ 2 Ziele des Studiums 
(1) Der Studiengang orientiert sich vorrangig an der veränderten Rolle der Linguistik in der 

Informationsgesellschaft, insbesondere durch die Nutzung sprachtechnologisch 
orientierter computer-gestützter Systeme. Ziel dieses Studienganges ist es, 
Absolventinnen und Absolventen auf Berufe vorzubereiten bzw. Berufsfelder zu 
vertiefen, die zusätzlich über die theoretischen Inhalte der Linguistik hinaus moderne 
Techniken und Verfahren zur Umsetzung ihrer fachlichen Inhalte erschließen und in 
den verschiedensten Berufsfeldern einsetzen. Im Einzelnen sind dies folgende 
Berufsfelder: 

• linguistische Forschung, insbesondere in den Bereichen „Sprachvariation“, 
„Sprachdokumentation“, „Sprache und Kognition“, sowie „Universalienforschung“ 

• Forschung- und Entwicklung im Bereich „Digitalisierung linguistischer Lehr- und 
Lerninhalte“ 

• Lehrtätigkeit in Aus- und Weiterbildung (Grund- und Zusatzqualifikation) 
• redaktionelle Berufe (Buchverlage, elektronische Medien.) 
• Berufe in Verwaltungsdiensten (Bibliotheken, Datenbanken) 
• Web-Autorinnen und -Autoren (Web-Entwicklung und linguistisches Authoring)  
• Lernmanagerinnen und Lernmanager (Entwicklung computergestützter 

linguistischer sowie sprachrelevanter Lehr- und Lernmaterialien) 
• Linguistische Web-Expertinnen und -Experten (digitale Entwicklungsaufgaben) 
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• computerlinguistische Einsatzgebiete mit praktischer Orientierung  
(z.B. maschinelle Übersetzungsprojekte, Grammatikprojekte, linguistische 
Datenbanken) 

• Projektleiter bzw. Projektleiterin [fachlich bezogene Entwicklungsarbeiten in (nicht) 
selbstständiger Tätigkeit]  

• Arbeit im Auswärtigen Dienst, z.B. Sicherung bedrohter Sprachen) 
 

(2) Alle Berufsfelder tragen insbesondere der sich immer mehr abzeichnenden 
Globalisierung bzw. Digitalisierung der Linguistik und der Sprachtechnologie unter 
Nutzung des World-Wide-Web sowie der allgemeinen Hochschulentwicklung 
Rechnung und sind daher nicht nur im nationalen Kontext zu sehen. 

 
(3) Es handelt sich um einen forschungsorientierten Masterstudiengang, der die Basis für 

weitere akademische Qualifikation (besonders Promotion) bildet, andererseits aber 
auch Experten und Expertinnen ausbildet, die im Team in englischer Sprache 
sprachliche Daten analysieren, organisieren, planen und so optimieren können, dass 
sie unter Einsatz heute selbstverständlicher Medien zu Forschungs-, Entwicklungs- 
und Präsentationszwecken genutzt werden können. 

 
(4) Der Studiengang integriert die grundsätzlichen Schlüsselqualifikationen in die 

fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen. Das hochschuldidaktische Konzept 
konzentriert sich dabei auf Informations-, Text-, Präsentations- und Teamkompetenzen 
sowie informationstechnologische Kompetenzen. 

Informationskompetenz: Die Studierenden vertiefen in Seminaren und Projekten die 
effiziente selbstständige und kritische Erschließung und Evaluation von 
wissenschaftlicher Literatur, Datenkorpora, wissenschaftlichen und institutionellen 
Kontakten. 

Textkompetenz: Den Schwerpunkt bildet die völlig selbstständige prioritätensetzende 
Erschließung und Auswertung von wissenschaftlichen und anderen fachspezifischen 
Texten (Quellen, Datenbanken, Internet-Ressourcen), ihre strukturierte Aufbereitung 
und Sicherung. 

Präsentationskompetenz: Zentral ist die effiziente Präsentation wissenschaftlicher 
Aufgabenstellungen und Ergebnisse in englischer Sprache. Dabei werden perfekte 
Dokumentation und eigenes Beispielmaterial ebenso erwartet wie ansprechendes 
Layout. Die Präsentationen werden im Rahmen der Lehrveranstaltung evaluiert.  

Teamkompetenz: Die Erarbeitung von Seminarinhalten und ihre Vertiefung finden 
immer auch in Teamarbeit statt. Dies gilt vor allem für empirische Projekte. Dabei wird 
echte Teamarbeit eingeübt. 

Informationstechnologische Kompetenz: Die Einbeziehung von Computer und Internet 
ist für den Masterstudiengang grundlegend. E-Learning, insbesondere die digitale 
Inhaltsvermittlung- und Erschließung, ist zudem ein zentraler Bestandteil des Lehr-
angebots. 

 
§ 3 Mastergrad 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn in den verschiedenen Studienbereichen alle 
gemäß § 6 vorgesehenen Module bestanden sind.  
 
(2) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums gemäß Abs. 1 verleiht der Fachbereich 
Fremdsprachliche Philologien den akademischen Grad „Master of Arts“. 
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II. Studienbezogene Bestimmungen 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist der Nachweis des 
Abschlusses eines fachlich einschlägigen Bachelorstudienganges im Bereich Linguistik 
oder Web Technology, wie zum Beispiel der Nachweis des Abschlusses eines 
spezifischen Bachelorstudienganges „Anglophone Studies“ oder „Sprache und 
Kommunikation“ der Philipps-Universität Marburg“ oder der Nachweis eines 
vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses. 

Der berufsqualifizierende Bachelorabschluss bzw. vergleichbare Hochschulabschluss 
muss mindestens mit einer Gesamtnote von „gut“ (2,5) abgeschlossen worden sein. 
Nachzuweisen sind zudem entweder sprachwissenschaftliche oder sprachtechnologische 
Inhalte, im Umfang von mindestens 30 Leistungspunkten (LP) bzw. eine Kombination 
beider Inhalte im genannten Umfang. 

Zusätzlich sind Kenntnisse in Englisch mindestens auf Niveau C1 des „Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates“ zu belegen.  

Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Abschlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor kann 
eine Einschreibung unter Vorbehalt erfolgen. Voraussetzung ist bei einem zugrunde 
liegenden Bachelorstudium mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten, dass ein 
Nachweis über bestandene Modulprüfungen bzw. Modulteilprüfungen im Umfang von 
mindestens 150 Leistungspunkten erbracht wird.  
Der Nachweis muss eine Durchschnittsnote enthalten, die auf der Basis der benoteten 
Modulprüfungen und Modulteilprüfungen im Rahmen der nachgewiesenen mindestens 
150 LP ermittelt worden ist. Eine Einschreibung kann nur unter dem Vorbehalt erfolgen, 
dass alle Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums vor Beginn des 
Masterstudiums (Stichtag: 30.09. bei Beginn des Masterstudiums zum Wintersemester) 
erbracht worden sind und der Nachweis des Abschlusszeugnisses bis zum Ende des 
Vorlesungszeitraums des ersten Fachsemesters geführt wird. 
 
(2) Über die Frage der fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums i. S. des Abs. 1 
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 16). 
 
(3) Über die Frage der Vergleichbarkeit des Hochschulabschlusses i. S. des Abs. 1 
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 16). 

 
§ 5 Studienberatung 
Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale allgemeine Studienberatung 
(ZAS) der Philipps-Universität Marburg. Die Fachstudienberatung wird in der Regel durch 
die Professorinnen und Professoren oder von beauftragten Personen wahrgenommen.  

 
§ 6 Studium: Aufbau, Inhalte, Verlaufsplan und Informationen 
(1) Der Masterstudiengang „Linguistics and Web Technology“ gliedert sich in die 
Studienbereiche Grundlagen (60 LP), Vorbereitung Spezialisierung (6 LP), 
Spezialisierungsbereich 1: Comparative Linguistics (24 LP) bzw. Spezialisierungsbereich 
2: Cognitive Linguistics (24 LP) bzw. Spezialisierungsbereich 3: Linguistics and E-Learning 
(24 LP), Praxisbereich (9 LP) sowie Abschlussbereich (30 LP).  
 
(2) Der Studiengang besteht aus Modulen, die den verschiedenen Studienbereichen 
gemäß Abs. 1 zugeordnet sind. Aus den Zuordnungen der Module, dem Grad ihrer 
Verbindlichkeit sowie dem kalkulierten studentischen Arbeitsaufwand (workload) in 
Leistungspunkten (LP) ergibt sich folgender Studienaufbau:  
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Grundlagen  60  
G1: Linguistics Basics PF 6  
G2: Language Technologies PF 6 
G3: Web Technologies I PF 12 
G4: Presentation Techniques PF 6 
G5: Linguistics Extension PF 12 
G6: Web Technologies II PF 12 
G7: Language Documentation PF 6 
Vorbereitung Spezialisierung  6  

S0: Data and Research PF 6  
Spezialisierungsbereich 1: 
Comparative Linguistics 

 24  
 
Ein Spezialisierungsbereich  

• Comparative 
Linguistics 

• Cognitive Linguistic 
Research oder 

• Linguistics and E-
Learning 

 
ist zu wählen. 

S1.1: Comparative Language 
Studies 

WP 9 

S1.2: Linguistic Project Work WP 15 
Spezialisierungsbereich 2: 
Cognitive Linguistics 

 24 

S2.1: Language and Cognition WP 9 
S2.2: Cognitive Linguistic Project 
Work 

WP 15 

Spezialisierungsbereich 3: 
Linguistics and E-Learning 

 24 

S3.1: E-Learning Technologies WP 9 
S3.2: Linguistic E-Learning 
Project Work 

WP 15 

Praxisbereich  9  
I: Internship W 9 Alternativ zu den Modulen 

Comparative Language 
Studies, Language and 
Cognition bzw. E-Learning 
Technologies  

Abschlussbereich  30  
MA 1: Abschlussmodul - 
Comparative Linguistics 

WP 30 Das Abschlussmodul wird im 
Bereich der gewählten 
Spezialisierung absolviert. MA 2: Abschlussmodul - 

Cognitive Linguistic Research 
WP 30 

MA 3: Abschlussmodul - 
Linguistics and E-Learning 

WP 30 

Summe  120  
 

(3) Englisch ist grundsätzlich Unterrichtssprache, und alle schriftlichen Arbeiten werden 
in englischer Sprache verfasst. 
 
(4) Der Pflichtbereich Grundlagen, in dem insgesamt 60 Leistungspunkte (LP) zu 
erwerben sind, gliedert sich in sieben Module. 
Mit der Kombination dieser Pflichtmodule werden Theorie und theorie-relevante 
Forschungsinstrumente und -methoden verknüpft. Die Qualifikationsziele dieses 
Pflichtbereichs sind im Einzelnen: 

• vertiefte Kenntnisse zur Theorie von Sprache 
• Nutzung der gängigen Methoden und Werkzeuge zur Erforschung linguistischer Daten 
• Grundlagen der Web-Entwicklung 
• Erwerb der einschlägigen Entwicklungs-, Programmier- und Präsentationsmethoden  
• Erwerb der grundlegenden Prinzipien und Methoden der Sprachtechnologie, 
 
(5) In dem Bereich Vorbereitung Spezialisierung mit dem Pflichtmodul „Data and 
Research“ sollen die bereits erworbenen Prinzipien der linguistischen Datenanalyse 
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angewendet und vertieft werden. 
 
(6) Es werden drei Spezialisierungsbereiche mit je insgesamt 24 Leistungspunkten 
angeboten. Jeder Bereich besteht aus einem Vertiefungsmodul mit 9 Leistungspunkten, in 
dem die im Pflichtbereich erworbenen Kenntnisse im Sinne des gewählten 
Wahlpflichtbereiches ausgebaut werden können und einem dazugehörigen Projektmodul 
mit 15 Leistungspunkten, in dem die erworbenen Kenntnisse in Form von selbst zu 
entwickelnden Projekten vor dem Hintergrund des gewählten Vertiefungsmoduls 
angewendet werden. Die Spezialisierungsbereiche sind: 

a. Comparative Linguistics 
b. Cognitive Linguistic Research 
c. Linguistics and E-Learning 

Ziel dieser Bereiche ist es, die theoretisch-linguistischen sowie sprach- und 
webtechnologischen Kenntnisse, die in den Pflichtbereichen erworben worden sind, unter 
Einbeziehung praktischer Analyse- und Präsentationsfähigkeiten in einem der oben 
genannten Gebiete anzuwenden. Dadurch werden Forschung und Berufsbezug verknüpft.  

Die Spezialisierung wird gemäß § 33 als Studienschwerpunkt auf dem Zeugnis 
ausgewiesen. 
 
(7) Im Praxisbereich, kann alternativ zu einem Vertiefungsmodul des 
Spezialisierungsbereichs ein Praktikum absolviert werden. Es soll dadurch die Möglichkeit 
geboten werden, im Rahmen eines außeruniversitären Praktikums praktische Erfahrungen 
in den Bereichen Präsentation und Web-Technologie zu sammeln. 

 
(8) Im Abschlussbereich ist die Masterarbeit in der jeweiligen Spezialisierung 
anzufertigen und eine mündliche Prüfung zu absolvieren. 
 

(9) Der Studiengang ist eher forschungsorientiert. 

 
(10) Die beispielhafte Abfolge des modularisierten Studiums wird im Studienverlaufsplan 
(vgl. Anlage 1) dargestellt. 

 
(11) Allgemeine Informationen und Regelungen in der jeweils aktuellen Form               
sind auf der studiengangbezogenen Webseite unter 
 www.uni-marburg.de/fb10/studium/studiengaenge/malingwebtech?language_sync=1   

hinterlegt. Dort sind insbesondere auch das Modulhandbuch und der Studienverlaufsplan 
einsehbar. 

(12) Die Zuordnung der einzelnen Veranstaltungen zu den Modulen des Studiengangs 
ist aus dem Vorlesungsverzeichnis der Philipps-Universität Marburg, welches auf der 
Homepage der Universität zur Verfügung gestellt wird, ersichtlich. 

 
§ 7 Regelstudienzeit und Studienbeginn 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang „Linguistics and Web Technology“ 
beträgt 4 Semester. Auf Grundlage dieser Prüfungsordnung stellt der Fachbereich ein 
Lehrangebot sicher, das es den Studierenden ermöglicht, alle zum Bestehen des 
Studiums notwendigen Leistungen einschließlich der Anfertigung der Abschlussarbeit in 
der Regelstudienzeit wahrzunehmen. 
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(2) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. 

 
§ 8 Studienaufenthalte im Ausland 
(1) Ein freiwilliges Auslandsstudium von einem Semester kann ohne 
Studienzeitverlängerung in den Studienverlauf integriert werden. Hierfür ist der Zeitraum 
des dritten Semesters vorgesehen. Die gemäß Studienverlaufsplan (Anlage 1) für diesen 
Zeitraum vorgesehenen Module sind besonders gut geeignet, um an ausländischen 
Hochschulen absolviert und für das Studium an der Philipps-Universität Marburg 
angerechnet zu werden. 
 
(2) Über verschiedene Zielhochschulen sowie über Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, 
die fachlichen Anforderungen, Anerkennungsmöglichkeiten sowie Fördermöglichkeiten 
berät die Auslandsstudienberatung des Fachbereichs sowie die für das Auslandsstudium 
zuständigen Dienststellen der Philipps-Universität Marburg. 
 
(3) Die Studierenden schließen mit ihrem Fachbereich und der ausländischen 
Gasthochschule vor dem Auslandsaufenthalt einen Studienvertrag (Learning Agreement) 
ab. In einem solchen Learning-Agreement sind das im Ausland zu absolvierende 
Studienprogramm sowie die bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls bzw. einer 
Lehrveranstaltung zu vergebenden Leistungspunkte festzulegen. Die Studierenden 
stimmen zu, das vereinbarte Studienprogramm an der Gasthochschule als festen 
Bestandteil des Studiums zu absolvieren, der Fachbereich rechnet die erbrachten 
Leistungen an. Das Learning Agreement ist für die Beteiligten bindend. Für den Abschluss 
von Learning Agreements ist maßgeblich, dass die anvisierten Lernergebnisse und 
Kompetenzen weitgehend übereinstimmen. Eine Übereinstimmung der Inhalte ist nicht 
erforderlich.  
 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann das Learning-Agreement vor und während des 
Auslandsaufenthaltes auf Antrag der Studierenden im Einverständnis mit dem 
Fachbereich abgeändert bzw. angepasst werden. Die Zustimmung der ausländischen 
Gasthochschule ist erforderlich. 
 
(5) Abweichungen von den im Learning-Agreement getroffenen Vereinbarungen werden 
nachträglich nur dann gestattet, wenn sie von den Studierenden nicht zu verantworten 
sind und eine entsprechende Dokumentation vorgelegt wird. 

 
§ 9 Strukturvariante des Studiengangs 
Der Masterstudiengang „Linguistics and Web Technology“ entspricht der Strukturvariante 
eines „Ein-Fach-Studiengangs“. 

 
§ 10 Module, Leistungspunkte und Definitionen 
Es gelten die Regelungen des § 10 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 11 Praxismodule und Profilmodule 
(1) Im Rahmen des Masterstudiengangs „Linguistics and Web Technology“ ist kein 
internes Praxismodul gemäß § 6 dieser Prüfungsordnung vorgesehen. Es ist ein externes 
Praxismodul im Studienbereich Praxisbereich gemäß § 6 dieser Prüfungsordnung 
vorgesehen. Soweit Studierende trotz Bemühens keine Praktikumsstelle finden, ist ein 
externes Praktikum durch die Module des jeweiligen Schwerpunktbereichs (Comparative 
Language Studies, Language and Cognition bzw. E-Learning Technologies) zu ersetzen  
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(2) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 11 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 12 Modulanmeldung 
(1) Für Veranstaltungen ist generell eine verbindliche Anmeldung erforderlich. 
 
(2) Das Anmeldeverfahren sowie die Anmeldefristen werden rechtzeitig auf der 
studiengangbezogenen Webseite gemäß § 6 Abs. 11 bekannt gegeben. Die Vergabe von 
Modul- oder Veranstaltungsplätzen erfolgt bei beschränkten Kapazitäten gemäß § 13 
dieser Prüfungsordnung. 
 
§ 13 Zugang zu Wahlpflichtmodulen oder Lehrveranstaltungen mit begrenzten 
Teilnahmemöglichkeiten 
(1) Für Wahlpflichtmodule und Lehrveranstaltung können durch 
Fachbereichsratsbeschluss Zulassungszahlen festgesetzt werden, sofern dies zur 
Durchführung eines geordneten Lehr- und Studienbetriebs und zur Erreichung des 
Ausbildungsziels zwingend erforderlich ist. Jede festgesetzte Teilnehmerzahl wird in 
geeigneter Weise rechtzeitig vor Beginn des Wahlpflichtmoduls oder der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben.  
 
(2) Bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung mit begrenzter Kapazität 
besteht kein Anspruch auf die Teilnahme, sofern das Studium mindestens eines anderen 
dazu alternativen Wahlpflichtmoduls oder einer anderen Lehrveranstaltung offen steht. 
 
(3) Übersteigt bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung die Zahl der 
Anmeldungen die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, ist eine Auswahl zu treffen.  
Die Auswahl wird durch Los getroffen. 
In jedem Fall ist sicherzustellen, dass im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten vorab 
Härtefälle, insbesondere solche i. S. von § 26 Abs. 1 und 2, (Prioritätsgruppe 1) und 
Studierende mit besonderem Interesse an der Teilnahme (Prioritätsgruppe 2) 
berücksichtigt werden. Ein besonderes Interesse liegt dabei insbesondere bei denjenigen 
Studierenden vor,  

• für die das Wahlpflichtmodul oder die Lehrveranstaltung aufgrund einer 
innerfachlichen Spezialisierung verpflichtend ist,  

• die in einem vorangegangenen Semester trotz Anmeldung keinen Platz erhalten 
haben, obwohl der Studienverlaufsplan das Wahlpflichtmodul oder die 
Lehrveranstaltung vorsah,  

• die ohne Erfolg an dem Wahlpflichtmodul oder der Lehrveranstaltung teilgenommen 
haben, wenn die nochmalige Teilnahme für die  Wiederholungsprüfung zwingend 
ist.  

Genügen im Einzelfall die vorhandenen Plätze nicht zur Berücksichtigung der beiden 
Prioritätsgruppen, sind Studierende der Prioritätsgruppe 1 vorrangig zuzulassen, innerhalb 
der Gruppen entscheidet dann jeweils das Los.  

 
§ 14 Studiengangübergreifende Modulverwendung 
Module, die sich in Angebot und Prüfungsregeln nach den Bestimmungen anderer 
Studienangebote richten („Importmodule“), sind nicht vorgesehen. 

 
§ 15 Studienleistungen 
Es gilt § 15 Abs. 1 Allgemeine Bestimmungen. 
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III.  Prüfungsbezogene Bestimmungen 
§ 16 Prüfungsausschuss 
(1) Der Fachbereichsrat bestellt den Prüfungsausschuss. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören  

 1. drei Angehörige der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
 2. ein Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und 
 3. ein Mitglied der Gruppe der Studierenden an.  

Für jedes Mitglied soll ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden.  
 
(3) Die Amtszeit, den Vorsitz, die Beschlussfähigkeit und weitere Aspekte regelt § 16 
Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 17 Aufgaben des Prüfungsausschusses und der Prüfungsverwaltung 
Es gelten die Regelungen des § 17 Allgemeine Bestimmungen.  

 
§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
Es gelten die Regelungen des § 18 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden entsprechend der 
Lissabon-Konvention bei Hochschul- und Studiengangswechsel innerhalb der 
Vertragsstaaten grundsätzlich angerechnet, soweit keine wesentlichen Unterschiede der 
erworbenen Kompetenzen festgestellt werden können. 
Wesentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 1 liegen insbesondere dann vor, wenn 
sich Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in Qualifikationsziel, Umfang 
und Anforderungen wesentlich von dem betroffenen Studiengang der Philipps-Universität 
Marburg unterscheiden. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung unter besonderer Berücksichtigung der 
erreichten Qualifikationsziele vorzunehmen. 
Für die Anrechnung gilt eine Beweislastumkehr. Kann die Hochschule den wesentlichen 
Unterschied nicht nachweisen, sind die Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen anzurechnen. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist verpflichtet, zur Beurteilung ausreichende 
Informationen zur Verfügung zu stellen (Informationspflicht). 
 
(2) In den übrigen Fällen (Hochschulwechsel aus Nicht-Vertragsstaaten) werden 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an der Philipps-Universität 
Marburg angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in 
Qualifikationsziel, Umfang und Anforderungen denjenigen des betreffenden Studiengangs 
an der Philipps-Universität Marburg im Wesentlichen entsprechen. Im Übrigen gilt Abs. 1 
Satz 3. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien, für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen sowie für Studien- 
und Prüfungsleistungen von Frühstudierenden gemäß § 54 Abs. 5 HHG gilt Absatz 1 
entsprechend. Dies gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademien; nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen, die 
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außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, können nur bis zur Hälfte der für den 
Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerechnet werden. 
 
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und gemäß § 28 in die Berechnung der 
Gesamtnote einzubeziehen. Den angerechneten Leistungen werden die Leistungspunkte 
zugerechnet, die in der Prüfungsordnung hierfür vorgesehen sind. Bei nicht vergleichbaren 
Notensystemen wird lediglich der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Angerechnete 
Leistungen werden im Zeugnis, im Transcript of Records und im vollständigen 
Leistungsnachweis als „anerkannt“ kenntlich gemacht. 
 
(5) Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller legt dem Prüfungsausschuss die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vor, aus denen die Bewertung, die Leistungspunkte 
und die Zeitpunkte sämtlicher Prüfungsleistungen hervorgehen, denen sie sich in einem 
anderen Studiengang oder an anderen Hochschulen bisher unterzogen hat. Aus den 
Unterlagen soll auch ersichtlich sein, welche Prüfungen und Studienleistungen nicht 
bestanden oder wiederholt wurden. 
 
(6) Fehlversuche in Studiengängen an anderen Hochschulen werden angerechnet, sofern 
sie im Fall ihres Bestehens angerechnet worden wären. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 2 i. V. m. Abs. 4 besteht ein 
Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die in Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. 
 
(8) Sofern Anrechnungen vorgenommen werden, können diese mit Auflagen zu 
nachzuholenden Studien- und Prüfungsleistungen verbunden werden. Auflagen und 
eventuelle Fristen zur Auflagenerfüllung sind der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 20 Modulliste sowie Modulhandbuch 
(1) Die Module, die im Rahmen des Studiengangs zu absolvieren sind, sind in der 
Modulliste (Anlage 2) zusammen gefasst. Die Art der Module, ihre Zuordnung auf die 
verschiedenen Bereiche des Studiengangs, Wahlmöglichkeiten zwischen Modulen und 
innerhalb von Modulen, die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen sowie die 
zu erwerbenden Leistungspunkte, die Prüfungsform, die Bewertung und die 
Kompetenzziele ergeben sich aus diesen Listen sowie aus § 6.  
 
(2) Weitergehende Informationen mit ausführlichen Modulbeschreibungen werden in 
einem Modulhandbuch auf der Webseite des Studiengangs veröffentlicht.   

 
§ 21 Prüfungsleistungen 
Es gelten die Regelungen des § 21 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 22 Prüfungsformen 
(1) Schriftliche Prüfungen erfolgen in der Form von  
 • Klausuren (einschließlich „e-Klausuren“), die auch ganz oder teilweise als Antwort-

Wahl-Prüfungen (Multiple-Choice Verfahren) durchgeführt werden können 
 • Hausarbeiten  
 • der Masterarbeit 
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(2) Mündliche Prüfungen erfolgen in der Form von 
 • Einzelprüfungen  
 
(3) Weitere Prüfungsformen sind 
 • Präsentationen 
 • Portfolios 
 • Projekte 
 
(4) Die Dauer der einzelnen Prüfungen beträgt bei Klausuren 60-120 Minuten , bei 
mündlichen Prüfungen 20-30 Minuten und bei Präsentationen 10 bis 45 Minuten (pro 
Studierender bzw. pro Studierendem). Hausarbeiten und Projekte sollen mindestens 2 bis 
längstens 4 Wochen Bearbeitungszeit (i. S. einer reinen Prüfungsdauer) umfassen. Der 
Gesamtzeitraum, der zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt wird, soll eine größere 
Zeitspanne umfassen. 
 
(5) Multimedial gestützte schriftliche Prüfungen („e-Klausuren“) finden gemäß der 
Regelungen in den Allgemeinen Bestimmungen, Anlage 6 statt. 
 
(6) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 22 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 23 Masterarbeit  
(1) Die Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil des Studiengangs. 
Sie bildet zusammen mit einer mündlichen Prüfung ein gemeinsames Abschlussmodul. 
Die Masterarbeit ist in englischer Sprache anzufertigen. Die mündliche Prüfung setzt eine 
bestandene Masterarbeit voraus. 
 
(2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die 
Fähigkeit nachweisen soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem 
aus dem Gegenstandsbereich des Faches und der gewählten Spezialisierung nach 
wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Sie zielt darauf, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat  

• die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht, 
• die Form und Struktur wissenschaftlicher Argumentation beherrscht, 
• wissenschaftliche Fragestellungen theoretisch und methodologisch auf dem jeweiligen 

Forschungsstand bearbeiten kann sowie 
• die Fähigkeit besitzt, sich selbstständig neue Wissensgebiete zu erschließen und sie 

intellektuell zu verarbeiten.  
 
Der Umfang der Masterarbeit beträgt 24 Leistungspunkte. Das Abschlussmodul umfasst 
zusätzlich 6 Leistungspunkte für die mündliche Prüfung. 
 
(3) Die Masterarbeit ist als Einzelarbeit anzufertigen. 
 
(4) Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass mindestens 60 LP in den anderen 
Modulen des Studiengangs erworben worden sind.  
 
(5) Die Kandidatin bzw. der Kandidat schlägt eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie 
eine prüfungsberechtigte Person als Erstgutachterin oder Erstgutachter für die 
Masterarbeit vor. Die Betreuerin bzw. der Betreuer sowie die Erstgutachterin bzw. der 
Erstgutachter können identische Personen sein. Die Vorschläge begründen keinen 
Anspruch. Die Erstgutachterin oder der Erstgutachter muss vom Prüfungsausschuss für 
die Begutachtung von Masterarbeiten bestellt werden. Das Thema der Masterarbeit wird 
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von der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter dem Prüfungsausschuss vorgelegt und 
vom Prüfungsausschuss vergeben. Findet die Kandidatin bzw. der Kandidat keine 
Betreuerin bzw. keinen Betreuer und keine Erstgutachterin bzw. keinen Erstgutachter, so 
bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Betreuerin bzw. den 
Betreuer und die Erstgutachterin bzw. den Erstgutachter und sorgt dafür, dass rechtzeitig 
ein Thema für die Masterarbeit ausgegeben wird. Für die Zweitgutachterin bzw. den 
Zweitgutachter besteht kein Vorschlagsrecht. 
 
(6) Die Masterarbeit muss innerhalb der Bearbeitungszeit von 4 Monaten angefertigt 
werden. Das Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb 
dieser Frist bearbeitet werden kann. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um 
höchstens 20% (z. B. wegen unvorhergesehener Probleme bei der Literatur- oder 
Datenbeschaffung) ist auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
möglich; sie führt nicht zur Vergabe zusätzlicher Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit 
beginnt mit der Themenausgabe; der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Die 
Themenausgabe soll so rechtzeitig erfolgen, dass auch im Falle der Gewährung einer 
Verlängerung der Bearbeitungszeit keine Studienzeitverlängerung eintritt. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten 
Stelle in 2 gedruckten Exemplaren sowie in digitaler Form nach den Vorgaben des 
Prüfungsausschusses abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 
Bei der Abgabe hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie 
oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als 
mit „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2 bewertet. 
 
(8) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht mindestens 
5 Punkte („ausreichend“) gemäß § 28 Abs. 2; lautet; sie kann einmal wiederholt werden. 
Die mündliche Prüfung im Rahmen des Abschlussmoduls kann ebenfalls einmal 
wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der 
Kandidat innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues 
Thema erhält. Eine Rückgabe des Themas innerhalb der in Abs. 7 Satz 1 Allgemeine 
Bestimmungen genannten Frist ist nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 
bei der ersten Anfertigung der Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen.  
 
(9) Ein Notenausgleich für eine nicht bestandene Masterarbeit ist nicht zulässig. Ein 
Notenausgleich für eine nicht bestandene mündliche Prüfung im Rahmen des 
Abschlussmoduls ist ebenfalls ausgeschlossen 
 
(10) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 23 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 24 Prüfungstermine und Prüfungsanmeldung 
(1) Der Prüfungsausschuss gibt im Vorlesungsverzeichnis die Zeiträume der Prüfungen 
und der Wiederholungsprüfungen bekannt. Termine für Klausuren und andere 
Prüfungstermine, die für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Moduls 
gleichermaßen gültig sind, werden ebenfalls im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. 
Individuell zu vereinbarende Prüfungstermine (wie z. B. Referate) werden im 
Vorlesungsverzeichnis mit dem Hinweis „n. V.“ bekannt gegeben.  
 
(2) Prüfungen finden im Rahmen der jeweiligen Modulveranstaltungen oder im 
unmittelbaren Anschluss daran statt. Finden Prüfungen im Anschluss an 
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Modulveranstaltungen statt, so sollen sie i. d. R. in einem zwei- bis dreiwöchigen 
Prüfungszeitraum zum Ende der Vorlesungszeit oder zu Beginn bzw. zum Ende der 
nachfolgenden vorlesungsfreien Zeit angeboten werden. Klausuren sollen i. d. R. am 
selben Wochentag und zur selben Uhrzeit stattfinden, an denen eine entsprechende 
Modulveranstaltung stattfindet.  
 
(3) Für die Wiederholung der Prüfungen ist der erste Wiederholungstermin so 
festzusetzen, dass bei erfolgreicher Teilnahme das fortlaufende Studium im folgenden 
Semester gewährleistet ist. 
 
(4) Zur Teilnahme an einer Prüfung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Der 
Prüfungsausschuss gibt die Fristen und die Form der Anmeldung spätestens 4 Wochen 
vor Beginn des Anmeldezeitraums in geeigneter Weise bekannt. Die Zulassung zur 
Prüfung ist zu versagen, wenn die Anmeldefrist nicht eingehalten wird oder wenn 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.  

 
§ 25 Zeitliche Vorgaben zur Erbringung von Leistungen 
Es sind keine Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen vorgesehen. 

 
§ 26 Familienförderung und Nachteilsausgleich 
(1) In Veranstaltungen und Prüfungen ist Rücksicht zu nehmen auf Belastungen durch 
Schwangerschaft und die Erziehung von Kindern, durch die Betreuung von 
pflegebedürftigen Angehörigen sowie durch eine Behinderung oder chronische 
Erkrankung der oder des Studierenden. Die Art und Schwere der Belastung ist durch die 
oder den Studierenden rechtzeitig gegenüber der oder dem 
Veranstaltungsverantwortlichen bzw. der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses 
(Prüfungsbüro) mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. In Zweifelsfällen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag. Der Prüfungsausschuss kann in 
Krankheitsfällen ein amtsärztliches Attest verlangen. Die Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit ist zu ermöglichen. 
 
(2) Macht eine Studierende oder ein Studierender glaubhaft, dass sie oder er wegen einer 
Behinderung, einer chronischen Erkrankung, der Betreuung von pflegebedürftigen 
Angehörigen, einer Schwangerschaft oder der Erziehung von Kindern nicht in der Lage ist, 
die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gleicht der 
Prüfungsausschuss durch entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine 
Verlängerung der Bearbeitungszeit oder eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens, 
diesen Nachteil aus.  
 
(3) Sofern die Prüfungsordnung Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen gemäß 
§ 25 vorsieht, werden diese auf Antrag um die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit verlängert. Auf Antrag kann weiterhin auch eine angemessene 
Verlängerung der Fristen gewährt werden, wenn nachgewiesene Belastungen gemäß 
Abs. 1 vorliegen.  

 
§ 27 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat einen für sie oder ihn bindenden Prüfungstermin ohne 
triftigen Grund versäumt oder wenn sie oder er von einer Prüfung, zu der bereits 
angetreten wurde, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
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(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem 
Fall anzurechnen. 
 
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis von Prüfungsleistungen 
durch Täuschung oder nicht zugelassene Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2. Eine Kandidatin 
oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 
von der jeweils prüfenden oder aufsichtführenden Person von der Fortsetzung der Prüfung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die Prüfung ebenfalls als „nicht 
ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen, so dass der Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt. 
 
(4) Entscheidungen gemäß Abs. 1 bis 3 sind der Kandidatin oder dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 

 
§ 28 Leistungsbewertung und Notenbildung 
Es gelten die Regelungen des § 28 Allgemeine Bestimmungen.  

 
§ 29 Freiversuch 
Ein Freiversuch ist nicht vorgesehen. 

 
§ 30 Wiederholung von Prüfungen 
(1) Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 
 
(2) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.  
 
(3) § 23 Abs. 8 Sätze 1 und 2 (Masterarbeit und mündliche Prüfung im Rahmen des 
Abschlussmoduls) sowie § 21 Abs. 3 Satz 3 Allgemeine Bestimmungen (ausgeglichene 
Modulteilprüfungen) bleiben unberührt. 

 
§ 31 Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen 
(1) Der Prüfungsanspruch in dem Studiengang, für den die oder der Studierende 
eingeschrieben ist, geht insbesondere endgültig verloren, wenn 

1. eine Prüfung nach Ausschöpfen aller Wiederholungsversuche nicht bestanden ist, 
2.  ein schwerwiegender Täuschungsfall gemäß § 27 Abs. 3 Satz 3 vorliegt. 

 
(2) Über das endgültige Nichtbestehen und den damit verbundenen Verlust des 
Prüfungsanspruchs wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen ist. 

 
§ 32 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 
Es gelten die Regelungen des § 32 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 33 Zeugnis 
(1) Im Masterzeugnis werden die Studienschwerpunkte gemäß § 6 ausgewiesen. 
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(2) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 33 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 34 Urkunde 
Es gelten die Regelungen des § 34 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 35 Diploma Supplement 
Es gelten die Regelungen des § 35 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 36 Transcript of Records und vollständiger Leistungsnachweis 
Es gelten die Regelungen des § 36 Allgemeine Bestimmungen. 

 
IV. Schlussbestimmungen 
§ 37 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
Es gelten die Regelungen des § 37 Allgemeine Bestimmungen. 

 
§ 38 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 
der Philipps-Universität Marburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den 
Studiengang Linguistics and Web Technology mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) 
vom 10. Februar 2010 außer Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem 
Wintersemester 2015/2016 aufnehmen.  
 
(3) Studierende, die das Studium vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung aufgenommen 
haben, können die Masterprüfung nach der Prüfungsordnung vom  10. Februar 2010 in 
der jeweils gültigen Fassung bis spätestens zum Wintersemester 2017/2018 ablegen. Der 
Prüfungsausschuss kann für diese Übergangszeit Regelungen erlassen, die einen 
freiwilligen Wechsel auf diese Prüfungsordnung begünstigen. Der Wechsel auf diese 
Prüfungsordnung ist schriftlich zu beantragen und unwiderruflich. 
 
 
 

Marburg, den 26.11.2014 

gez. 

Prof. Dr. Christoph Werner 
Dekan des Fachbereichs 

Fremdsprachliche Philologien 
der Philipps-Universität Marburg 

 
 
 
 

In Kraft getreten am: 05.12.2014 
 
 

  



Anlage 1: Exemplarischer Studienverlaufsplan 

 



 17 

 Anlage 2: Modulliste  

 
Modulbezeichnung
 
(Modulkürzel stellen ein 
gliederndes Element dar und 
sind kein Namensbestandteil) 

LP Verpflichtungs-
grad 

Niveau-
stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von LP 

G1: Linguistics Basics 6 Pflicht Basis Erwerb der Grundlagen zeitgenössischer linguisti-
scher Theorie sowie der Verfahren und der 
einschlägigen Möglichkeiten zur Analyse 
linguistischer Daten 

Keine Modulprüfung:  
Klausur 

G2: Language 
Technologies 

6 Pflicht Basis Erwerb von Grundkenntnissen in der Entwicklung 
und Konzeption sprachtechnologischer Systeme 

Keine Modulprüfung:  
Hausarbeit 

G3: Web Technologies I 12 Pflicht Basis Erwerb der für die Entwicklung von Web-Projekten 
notwendigen Grundlagen im Rahmen eines 
sprachtechnologisch orientierten Web-Projekts  

Keine Modulteilprüfungen:  
je ein Projekt (je 6 LP) 

G4: Presentation 
Techniques 

6 Pflicht Basis Präsentation forschungsrelevanter Fragen und 
Gedanken in inhaltlich und fachlich ansprechender 
Form 

Keine Modulprüfung:  
Präsentation 

G5: Linguistics Extension 12 Pflicht Aufbau Vertiefung der Methoden und theoretischen 
Ansätze der Kernbereiche der theoretischen 
Linguistik  

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G4 

Modulteilprüfungen: 
Klausur (6 LP), Hausarbeit 
(6 LP)  

G6: Web Technologies II 12 Pflicht Aufbau Einsatz-, Nutzungs- und Verwendungsprinzipien 
digitaler Systeme für die linguistische Forschung 
und Entwicklung 

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G4 

Modulteilprüfungen: 
je ein Projekt (je 6 LP) 

G7: Language 
Documentation 

6 Pflicht Aufbau Erweiterung der erworbenen linguistischen 
Kenntnisse durch die Methoden und Prinzipien der 
Sprachtypologie und diese in empirischer Arbeit 
praktisch anwenden  

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G4 

Modulprüfung:  
Projekt 

S0: Data and Research 6 Pflicht Vertiefung Praktische Anwendung linguistischer Methoden und 
Prinzipien in empirischer und deskriptiver Arbeit 

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G7 

Modulprüfung:  
Projekt 

S1.1: Comparative 
Language Studies  

9 Wahlpflicht Vertiefung Untersuchung ausgewählter sprachtypologischer 
Phänomene, der  Erwerb komparativer 
Beschreibungs- und Analysemethoden 

Erfolgreicher 
Abschluss von G1 bis 
G7 

Modulprüfung: 
Präsentation  

S1.2: Linguistic Project 
Work 

15 Wahlpflicht Vertiefung Erstellung und Präsentation eines 
sprachtypologisch orientierten Web-Projekts zu 
ausgewählten Forschungsfragen aus dem Gebiet 

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G7 

Modulprüfung: 
Portfolio 

S2.1: Language and 
Cognition  

9 Wahlpflicht Vertiefung Untersuchung und geeignet e Präsentation 
einschlägiger Forschungsansätze und Modelle der 
kognitiven Linguistik  

Erfolgreicher 
Abschluss von G1 bis 
G7 

Modulprüfung: 
Präsentation  
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S2.2: Cognitive Linguistic 
Project Work 

15 Wahlpflicht Vertiefung Erstellung und Präsentation eines kognitiv-
linguistisch orientierten Web-Projekts zu 
ausgewählten Forschungsfragen aus dem Gebiet 

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G7 

Modulprüfung: 
Portfolio 

S3.1: E-Learning 
Technologies  

9 Wahlpflicht Vertiefung Erstellung und Planung eigener interaktive 
linguistisch orientierte E-Learning Angebote  

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G7 

Modulprüfung: 
Präsentation  

S3.2: Linguistic E-Learning 
Project Work 

15 Wahlpflicht Vertiefung Erstellung und Präsentation eines linguistisch 
orientierten E-Learning-Projekts zu ausgewählten 
linguistischen Fragestellungen 

Erfolgreiche Teilnahme 
an G1 bis G7 

Modulprüfung: 
Portfolio 

I: Internship 9 Wahlpflicht Praxis Sammeln praktischer Erfahrungen in den Bereichen 
Präsentation, Web-Technologie 

Keine Modulprüfung:  
Praktikumsbericht 

MA 1: Abschlussmodul - 
Comparative Linguistics  

30 Wahlpflicht Abschluss Nachweis der Fähigkeit innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gegenstandsbereich des Faches selbstständig 
wissenschaftlich bearbeiten zu können 

mindestens 60 
Leistungspunkte aus 
den anderen Modulen 
des Studiengangs 

Modulteilprüfungen: 
Masterarbeit (24 LP), 
mündliche Prüfung (6 LP) 

MA 2: Abschlussmodul - 
Cognitive Linguistic 
Research 

30 Wahlpflicht Abschluss Nachweis der Fähigkeit innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gegenstandsbereich des Faches selbstständig 
wissenschaftlich bearbeiten zu können 

mindestens 60 
Leistungspunkte aus 
den anderen Modulen 
des Studiengangs 

Modulteilprüfungen:  
Masterarbeit (24 LP), 
mündliche Prüfung (6 LP) 

MA 3: Abschlussmodul - 
Linguistics and E-Learning 

30 Wahlpflicht Abschluss Nachweis der Fähigkeit innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gegenstandsbereich des Faches selbstständig 
wissenschaftlich bearbeiten zu können 

mindestens 60 
Leistungspunkte aus 
den anderen Modulen 
des Studiengangs 

Modulteilprüfungen:  
Masterarbeit (24 LP), 
mündliche Prüfung (6 LP) 

 


